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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats fasste ihre Beschlüsse zur
sogenannten Quoteninitiative, welche eine zahlenmässig ausgeglichene Vertretung der
Geschlechter im Parlament, im Bundesrat und im Bundesgericht fordert. Die Initiative
selbst lehnte sie mit den gleichen Argumenten wie der Bundesrat ab: die Wahlfreiheit
der Bürgerinnen und Bürger bei der Bestellung des Parlaments würde damit unzulässig
eingeschränkt. Aus der Überzeugung, dass eine rasche Verbesserung des Frauenanteils
im Nationalrat (1995: 21,5%) wünschbar ist und es dazu staatlicher Massnahmen bedarf,
beschloss jedoch die SPK, der Initiative wenigstens einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüberzustellen. Dieser sieht vor, dass bei den nächsten drei Nationalratswahlen auf
den gemischtgeschlechtlichen Listen die Frauen mindestens einen Drittel aller
Kandidaturen ausmachen sollen. Reine Männerlisten wären nur zugelassen, wenn sie
mit einer Frauenliste gleicher Bezeichnung verbunden sind. Dieser Eingriff ins
Vereinsrecht ist nach Ansicht der Kommission zur Verwirklichung des
Gleichstellungsgebots der Verfassung in Kauf zu nehmen. In einer Vernehmlassung
hatten sich die FDP, die CVP, die SP und die GP – die beiden letzteren allerdings nur als
Minimallösung – für diesen Vorschlag ausgesprochen; SVP, LP, SD und EDU lehnten ihn
ab. Auswirkungen dieser neuen Regel verspricht sich die SPK bei denjenigen Parteien
(v.a. SVP, FPS und SD) resp. Kantonen, wo es die Frauen bisher schwer hatten, nominiert
zu werden (gesamtschweizerisch hatte der Frauenanteil an den Kandidierenden bereits
1995 34,9% betragen). Die Kommission beantragte dem Plenum zusätzlich, die Beratung
der Volksinitiative zu verschieben und die Behandlungsfrist um ein Jahr bis auf März
2000 zu verlängern. Dieser Aufschub würde es erlauben, die Initiative in Kenntnis der
Resultate der vorgeschlagenen Listenquoten zu beurteilen.

Der Bundesrat äusserte sich skeptisch zu diesem Gegenvorschlag, der ohne Einbettung
in andere, von den Parteien zu ergreifende Massnahmen wenig bringen werde. Er wies
zudem das Parlament darauf hin, dass ein allfälliger Beschluss bis spätestens am 20.
März 1999 definitiv verabschiedet sein müsste, um bereits bei den Nationalratswahlen
1999 zur Anwendung zu gelangen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.1998
HANS HIRTER

Bundesrat

Neunzehn Nationalrätinnen aus verschiedenen Parteien nutzten die Fragestunde vom
12. Juni zu einer konzertierten Aktion gegen die Untervertretung der Frauen in den
Expertenkommissionen des Bundes. Bundespräsident Delamuraz sicherte zu, dass die
Landesregierung in Zukunft der Steigerung des zur Zeit 4 Prozent betragenden
Frauenanteils in den rund 370 ausserparlamentarischen Kommissionen vermehrt
Beachtung schenken werde. Mit der Überweisung eines Postulats Hubacher (sp, BS)
verlangte der Nationalrat daraufhin die Ausarbeitung von Szenarien, welche
Massnahmen beschreiben, mit denen der Frauenanteil auf 25 Prozent bis zum Jahr 1991
und auf 50 Prozent bis zum Jahr 1995 erhöht werden kann. 2

POSTULAT
DATUM: 06.10.1989
HANS HIRTER

Im Juni gab der Bundesrat seinen Vorentwurf für eine "Regierungsreform 93" in eine
kurze Vernehmlassung. Dieser als Sofortmassnahme konzipierte Vorschlag kann über
eine Gesetzesrevision verwirklicht werden; die eine Verfassungsrevision
voraussetzenden Vorschläge der Arbeitsgruppe Eichenberger möchte der Bundesrat
erst zu einem späteren Zeitpunkt angehen. Die Reform sieht vor, dass jeder
Departementsvorsteher zu seiner Entlastung einen bis drei Staatssekretäre einstellen
kann, wobei er flexibel über deren Einsatz entscheiden darf. Die Wahl soll allerdings
durch den Gesamtbundesrat erfolgen. Da diese Staatssekretäre mit beratender Stimme
an Bundesratssitzungen teilnehmen können, dürften sie auch im Verkehr mit dem
Ausland und mit dem Parlament als Regierungsvertreter anerkannt werden. In der als
Konferenz durchgeführten Vernehmlassung gaben die Bundesratsparteien ihr
grundsätzliches Einverständnis zu den zusätzlichen Staatssekretären, regten jedoch
eine präzisere Definition ihrer Funktion an. Die drei bürgerlichen Parteien verlangten
zudem wenigstens eine Bestätigung ihrer Wahl durch das Parlament, um ihr politisches

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1993
HANS HIRTER
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Gewicht, namentlich auch im Verkehr mit dem Ausland, zu vergrössern. 3

Der Bundesrat kündigte im Nationalrat anlässlich der Beratung der Totalrevision der
Bundesverfassung (96.091) an, dass er noch vor den Sommerferien
Grundsatzentscheide zur Regierungsreform fassen werde. Im Februar gab er bekannt,
dass er der von ihm eingesetzten interdepartementalen Arbeitsgruppe den Auftrag
erteilt habe, zwei Modelle auszuarbeiten: eines, das die Stellung des
Bundespräsidenten verstärkt und eventuell die Zahl der Bundesräte erhöht, und eines,
das die Regierung als zweistufiges Gremium konzipiert, das aus einem Kollegium von
Bundesräten und einem Kabinett aus Fachministern besteht. Im Juni befasste er sich
an einer Klausurtagung mit diesen beiden Modellen, konnte sich aber für keines
entscheiden. Anfangs November gab er beide in die Vernehmlassung. Das erste Modell
sieht einen auf zwei Jahre gewählten Präsidenten vor, der von der Leitung eines
Departementes befreit wäre. Seine wichtigsten Aufgaben wären die Sicherstellung der
Planung und Koordination sowie die Repräsentation nach aussen, wo er insbesondere
im diplomatischen Verkehr als Regierungschef auftreten würde. Ein Weisungsrecht
gegenüber seinen Bundesratskollegen hätte er aber im Gegensatz zu ausländischen
Ministerpräsidenten nicht, und die Regierungspolitik würde weiterhin vom
Kollegialgremium, das eventuell um ein bis zwei Mitglieder aufgestockt würde, mit
Mehrheitsbeschlüssen bestimmt. Das zweite Modell sieht ein eventuell auf fünf
Mitglieder reduziertes Regierungsgremium vor, das ebenfalls nach denselben
Entscheidungsregeln funktioniert (Mehrheitsbeschlüsse und Kollegialprinzip) und bei
dem die Bundesräte Departemente führen würden. Ihm wären aber ein gutes Dutzend
Fachminister unterstellt, welche vom Bundesrat gewählt und von Parlament bestätigt
würden. Diese könnten ohne Stimmrecht an Bundesratssitzungen teilnehmen und die
Schweiz als Regierungsmitglieder im Ausland vertreten. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.11.1998
HANS HIRTER

Die Reaktion auf die vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebenen
Vorschläge für eine Regierungsreform fiel eher negativ aus. Die Variante mit einem
gestärkten Bundespräsidenten fand bei den grossen Parteien keinen Anklang, da sich
dessen Rolle nicht mit dem weiterhin vorgesehenen Kollegialitätsprinzip würde
vereinbaren lassen. Einzig der Vorort und der Bauernverband sowie die Grünen und die
Schweizer Demokraten sprachen sich dafür aus. Eine zweistufige Regierung mit
Bundesräten als Regierungskollegium und ihnen unterstellten Fachministern fand in
abgewandelter Form, d.h. mit einer gleichzeitigen Stärkung des Präsidialamtes, zwar bei
der FDP Anklang, nicht aber bei der SVP. Die SP und die CVP wie auch der
Gewerkschaftsbund und der Gewerbeverband beurteilten dieses Modell zwar
grundsätzlich positiv, lehnten jedoch eine Verkleinerung des Bundesrates auf fünf
Mitglieder ab. Der Bundesrat beschloss in der Folge, dieses zweistufige Modell weiter zu
verfolgen und sich mit den Details einer solchen Regelung, wie z.B. der Frage, ob die
Fachminister vom Parlament oder der Regierung zu wählen seien,
auseinanderzusetzen. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.08.1999
HANS HIRTER

Die Durchführung von Vernehmlassungen ist in der Verfassung vorgesehen und bietet
dem Bundesrat die Möglichkeit, Widerstände gegen seine Vorlagen frühzeitig zu
erkennen und unter Umständen zu berücksichtigen. Die gegenüber früher stark
angewachsene Zahl der Vernehmlassungen führte jedoch zu Klagen der
Berücksichtigten, sie seien überfordert. (Siehe dazu z.B. die Motion Keller (svp, ZH)
(03.3510)) Der Bundesrat gab zu Jahresbeginn einen Entwurf für eine Gesetzesvorlage in
die Vernehmlassung, welche die Durchführung dieses Konsultationsverfahrens
vereinheitlichen und straffen soll. Vorgesehen ist, dass Vernehmlassungen nur noch zu
Vorhaben von „grosser politischer, finanzieller, wirtschaftlicher oder kultureller
Bedeutung“ durchgeführt werden. Der Kreis der Beteiligten soll dabei gross bleiben,
explizit zur Teilnahme eingeladen würden aber nur noch die Kantone, die im Parlament
vertretenen Parteien, die Dachverbände der Interessenorganisationen und speziell
interessierte Kreise. Das Echo, namentlich der vier Bundesratsparteien, fiel positiv aus.
Der Gewerbeverband hingegen plädierte dafür, dass auch in Zukunft zu Vorlagen mit
weitgehend technischem Gehalt (in der Regel Verordnungen) Konsultationsverfahren
durchgeführt werden. Gegen Jahresende beauftragte der Bundesrat die Bundeskanzlei
mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesentwurfs. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
HANS HIRTER
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In den vom Bundesrat für die Legislatur 2003-2007 gewählten ausserparlamentarischen
Kommissionen und Gremien sind die Romands und die Italienischsprachigen in Bezug
auf ihre Bevölkerungszahl mit Anteilen von 25,9% und 7,4% leicht übervertreten. Der
Anteil der Frauen in den Expertenkommissionen beträgt insgesamt 32% und variiert je
nach zuständigem Departement zwischen 24% im EVD und 42% im EJPD. 7

BERICHT
DATUM: 05.03.2004
HANS HIRTER

Anfangs Jahr legte der Bundesrat seine Botschaft für ein neues Bundesgesetz über das
Vernehmlassungsverfahren vor. Er wich dabei nur in Details von dem im Vorjahr in die
Konsultation gegebenen Vorentwurf ab. Um sicher zu stellen, dass bei weniger
wichtigen Projekten, für welche keine Vernehmlassung mehr vorgesehen ist, sich die
vom Vollzug direkt Betroffenen weiterhin äussern und ihr Fachwissen einbringen
können, definiert das Gesetz zusätzlich die Prozedur der Anhörung. Im Gegensatz zur
Vernehmlassung, welche vom Bundesrat (oder bei parlamentarischen Initiativen von der
entsprechenden Parlamentskommission) beschlossen wird, kann eine Anhörung von
den Departementen oder der Bundeskanzlei durchgeführt werden. Der Ständerat hiess
das neue Gesetz gut. Dieses war auch im Nationalrat unbestritten. Auf Antrag von
Parmelin (svp, VD) wurde eine Bestimmung aufgenommen, welche die Durchführung
von Vernehmlassungskonferenzen (also ein mündliches Verfahren) auf äusserst
dringliche Ausnahmefälle beschränkt. Zu Jahresende blieben noch kleine Differenzen
zwischen den Räten, weshalb die Schlussabstimmung noch nicht durchgeführt werden
konnte. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2004
HANS HIRTER

Die kleinen Differenzen, welche Ende 2004 bei den Parlamentsberatungen über das
neue Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren verblieben waren, konnten in
der Frühjahrssession rasch beigelegt werden, indem die grosse Kammer die Beschlüsse
des Ständerats übernahm. Das Gesetz wurde in der Schlussabstimmung oppositionslos
verabschiedet. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER

Im Berichtjahr eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Änderung des
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes, die eine Klärung der Kompetenzen
zwischen Legislative und Exekutive hinsichtlich der Ratifizierung völkerrechtlicher
Verträge bringen soll. Bisher ist folgende Kompetenzaufteilung vorgesehen: Die
Bundesversammlung genehmigt grundsätzlich alle völkerrechtlichen Verträge. Davon
ausgenommen sind allerdings Verträge mit beschränkter Tragweite, die die Regierung
selbständig abschliessen kann. Ebenfalls darf die Exekutive völkerrechtliche Verträge
abschliessen, wenn sie durch ein Bundesgesetz oder durch einen von der
Bundesversammlung genehmigtem Vertrag dazu ermächtigt wurde. Der Bundesrat
schlug neu eine nicht abschliessende Liste vor, die alle Verträge festhält, die nicht von
beschränkter Tragweite sind. Darüber hinaus empfahl die Regierung, die Möglichkeit für
eine vorläufige Anwendung von Verträgen zu verringern. Neu soll eine
Zweidrittelmehrheit der zuständigen Kommission beider Räte eine vorläufige
Anwendung verhindern können. (Siehe dazu auch die Debatte um die Initiative
„Staatsverträge vors Volk“.) 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2011
MARC BÜHLMANN

Das seit 2005 geltende, revidierte Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren
war seit einiger Zeit Gegenstand wiederholter Kritik wegen zu kurzer Fristen,
intransparenter Auswahl der Adressaten oder fehlender Nachvollziehbarkeit der
Auswertung der verschiedenen Stellungnahmen. Nicht nur die Parteien hatten einen
schriftlichen Protest beim Bundesrat eingereicht, sondern auch die
Staatschreiberkonferenz der Kantone intervenierte bei der Bundeskanzlei. Aufgrund
dieser Kritik hatten die GPK beider Räte bereits 2010 beschlossen, eine Evaluation der
Anhörungs- und Vernehmlassungspraxis durchführen zu lassen. Aus dem
Evaluationsbericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle leitete die GPK-NR
verschiedene Empfehlungen ab, denen sie mit drei Postulaten Nachdruck verleihen
wollte. Das erste Postulat (12.3649) fordert den Bundesrat auf, Möglichkeiten für mehr
Transparenz bei der Kommunikation der Ergebnisse einer Vernehmlassung aufzuzeigen.
Mit dem zweiten Postulat (12.3650) erhält der Bundesrat den Auftrag, eine Abschaffung
konferenzieller Anhörungen zu prüfen. Mit dem dritten Vorstoss (12.3651) soll der
Bundesrat die Unterschiede zwischen Anhörung und Vernehmlassung aufzeigen und
prüfen, ob es weiterhin zweckmässig sei, beide Instrumente beizubehalten. Der
Nationalrat überwies die Postulate in der Herbstsession. Noch hängig ist eine im

MOTION
DATUM: 15.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Berichtsjahr von der SVP-Fraktion eingereichte Motion, die den Bundesrat zusätzlich
beauftragen möchte, die Rolle und die Kompetenzen der Bundeskanzlei im
Vernehmlassungsverfahren zu klären und eine Begründungspflicht bei verkürzten
Antwortfristen einzuführen. Darüber hinaus will die Motion das konferenzielle
Verfahren ganz abschaffen. 11

Anfang November legte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Vernehmlassungsgesetzes vor und beantragte gleichzeitig die Abschreibung der drei
oben erwähnten Postulate. Die Änderung sieht drei Schwerpunkte vor: (1) Zwischen
Anhörung und Vernehmlassung wird begrifflich nicht mehr unterschieden, wobei
Vernehmlassungen in der Regel vom Bundesrat und nur bei untergeordneter Tragweite
von einem Departement eröffnet werden. (2) Das Ergebnis jeder Vernehmlassung soll
zur Erhöhung der Transparenz zwingend in einem Bericht festgehalten werden. (3) Die
gesetzlich verankerte Vernehmlassungsfrist von drei Monaten soll beibehalten,
Verlängerungen aufgrund von Ferien und Feiertagen aber besser geregelt werden. Eine
Fristverkürzung bei Dringlichkeit muss im Begleitschreiben neu sachlich begründet
werden. Die Räte nahmen die Diskussion des Entwurfs im Berichtjahr noch nicht vor.
2014 wird sich der Ständerat als Erstrat mit der Botschaft auseinandersetzen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.11.2013
MARC BÜHLMANN

2014 beugten sich die Räte über die Revision des Vernehmlassungsgesetzes. Die
punktuellen Veränderungen gingen auf Empfehlungen der GPK-NR zurück. Konkret soll
neu auf die Unterscheidung zwischen Vernehmlassung und Anhörung verzichtet
werden. Eine Vernehmlassung wird in Zukunft vom Bundesrat eröffnet; einzig bei
unwichtigen Vorhaben kann auch ein Departement oder die Bundeskanzlei ein
Verfahren anstossen. Damit soll sichergestellt werden, dass für alle
Vernehmlassungsverfahren die gleichen Regeln gelten. Zudem sollen neu alle
Ergebnisse einer Vernehmlassung transparent in einem Bericht aufgearbeitet werden.
Die bis anhin geltende Mindestfrist von drei Monaten kann im Falle von Ferien- und
Feiertagen oder je nach Umfang der Vorlage verlängert werden. Wird diese Frist
gekürzt, so braucht dies neu eine schriftliche Begründung, die an die
Vernehmlassungsteilnehmer zu richten ist. 
Im Ständerat, der sich als Erstrat der Revision annahm, war Eintreten unbestritten. Die
SPK der kleinen Kammer wollte jedoch den Kreis an möglichen Akteuren, die eine
Vernehmlassung anstossen können, erweitern. Neben dem Bundesrat, den
Departementen und der Bundeskanzlei sollte auch parlamentarischen Kommissionen
sowie zentralen und dezentralen Einheiten der Bundesverwaltung die Befugnis erteilt
werden. Zudem regte die SPK einige sprachliche Präzisierungen an. So sollten nicht
einfach nur die Kantone, sondern explizit die Kantonsregierungen zu Stellungnahmen
eingeladen werden. Schliesslich sollte eine Fristverkürzung lediglich „ausnahmsweise“
möglich sein. Der Ständerat hiess die Revision mit diesen Änderungen mit 40 zu 0
Stimmen gut. 
Auch im Nationalrat wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. Die SVP wehrte
sich vergeblich gegen die Erweiterung des Kreises an Akteuren, die ein
Vernehmlassungsverfahren eröffnen können. Das Argument, dass eine solche
Erweiterung eine Flut an Vernehmlassungen bewirke, verfing nur in der eigenen
Fraktion. Auch für die Forderung, Vernehmlassungsverfahren auch für
Verhandlungsmandate für völkerrechtliche Verträge vorzuschalten, fand die SVP keine
Unterstützung. Die grosse Kammer schuf dann allerdings doch eine Differenz zum
Ständerat, indem sie vorschlug, Artikel 3a zu streichen, der einen Katalog von
Ausnahmemöglichkeiten aufzählte, bei denen auf ein Vernehmlassungsverfahren
verzichtet werden kann. Sowohl dieser Punkt als auch die gesamte Revision wurden
einstimmig gutgeheissen. Gleichzeitig wurden drei Postulate abgeschrieben. 
Der Ständerat folgte dem Nationalrat in der Herbstsession teilweise, indem er nur Teile,
aber nicht den gesamten Katalog gestrichen haben wollte. Keine Ausnahmeregel soll es
geben, wenn ein Erlass oder die Ratifizierung eines völkerrechtlichen Vertrages keinen
Aufschub duldet. In diesem Fall soll die Vernehmlassung gekürzt, aber nicht ganz
weggelassen werden können. Auch bei neuen internationalen Verträgen, die gegenüber
anderen Verträgen keine wesentlichen neuen Elemente enthalten, soll es nach wie vor
eine Vernehmlassung geben. Bei den anderen Punkten zeigte sich der Ständerat aber
einverstanden mit der Idee, dass es Ausnahmen geben kann und nicht immer
Vernehmlassungen durchgeführt werden müssen. 
Weil der Ständerat der grossen Kammer mindestens teilweise entgegengekommen war,
lenkte auch der Nationalrat ein und übernahm die Vorschläge der Kantonsvertreter. Bei
der Schlussabstimmung Ende der Herbstsession nahmen beide Kammern das neue

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Vernehmlassungsgesetz einstimmig an. 13

Obwohl die grossangelegte Regierungsreform nach rund zehnjähriger Behandlungszeit
2013 endgültig gescheitert war und dabei auch Vorschläge zur Erhöhung der Anzahl
Bundesräte abgelehnt wurden, hielt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates
(SPK-NR) an dieser Idee fest und lancierte eine auch von ihrer Schwesterkommission
(SPK-SR) unterstützte parlamentarische Initiative. Begründet wird die Idee
insbesondere mit der ungenügenden Vertretung der Sprachregionen im
Regierungsgremium – eine der 2012 abgelehnten Forderungen war eine
Standesinitiative des Kantons Tessin gewesen. Zudem sei die seit 1848 stark
gewachsene Regierungstätigkeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen, was nicht nur zu
höherer Legitimation, sondern auch zu einer sinnvolleren Departementsbildung führen
könne. Wie gering die Unterstützung für diese Idee allerdings nach wie vor ist, zeigte die
von März bis Juli 2015 durchgeführte Vernehmlassung des Entwurfs der SPK-NR: 19
Kantonsregierungen lehnen die Reform ab, fünf begrüssen sie und zwei äussern sich
skeptisch. Von den Parteien sprechen sich CVP, FDP, GLP und SVP gegen die
Reformidee aus, während sie von SP, GP und BDP begrüsst wird. Während auf
Gegnerseite darauf hingewiesen wird, dass sprachliche Repräsentation eine Frage des
politischen Willens sei und eine Aufstockung hohe Kosten verursachen würde, wiesen
die Befürworter darauf hin, dass der hohe Arbeitsaufwand zu einer Delegation von
Verantwortung an die Verwaltung führe, was aus parlamentarischer Sicht keine gute
Entwicklung darstelle. Die Behandlung des Geschäftes wie auch eine Anfang Februar
2014 eingereichte Petition (14.2005), die ebenfalls eine Erhöhung der Anzahl
Bundesräte fordert, wird wohl 2016 in Angriff genommen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Anfang Februar legte die SPK-NR einen Entwurf mit zwei Verfassungsänderungen vor.
Erstens sollte der Bundesrat von sieben auf neun Mitglieder aufgestockt werden.
Zweitens soll genauer ausgeführt werden, wie die verschiedenen Landesgegenden und
Sprachregionen kohärenter in der Regierung vertreten sein sollen (Artikel 175 Absatz 4
BV). Die personelle Aufstockung der Regierungsbehörde solle insbesondere zu einer
besseren Vertretung der Sprachregionen führen. Darüber hinaus könne damit auch die
seit dem 19. Jahrhundert bunter gewordene, parteipolitische Vielfalt adäquater
repräsentiert werden. Schliesslich würde eine Aufstockung auch eine Entlastung
bedeuten, weil die gewachsenen Regierungsaufgaben und die durch internationale
Verflechtung komplexer gewordenen Anforderungen an die Regierungsmitglieder auf
mehr Schultern verteilt werden könnten. Artikel 175, Absatz 4 soll sprachlich
vereinheitlicht werden. Während die deutsche Fassung von Rücksichtnahme auf die
Sprachregionen bei der Besetzung des Bundesrates spricht, sind die französisch- und
italienischsprachigen Fassungen stärker als Muss-Form formuliert. Auch wenn dieser
Artikel vorwiegend deklaratorischen Charakter und eher symbolische Wirkung habe,
müsse er in allen Sprachen das Gleiche bedeuten. Er soll an die lateinischen Fassungen
angepasst werden. 
Der Bundesrat nahm Ende April Stellung zum Entwurf. Er hob die Bedeutung der
sprachlichen Repräsentation hervor und begrüsste die geplante Anpassung der
sprachlichen Fassung von Artikel 175, Absatz 4, verwahrte sich aber gegen eine
personelle Aufstockung. Eine adäquate Vertretung der Sprachregionen liege in der
Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung und müsse nicht durch eine
strukturelle Reform gesichert werden. Die sprachliche Diversität sei zudem, über die
Jahre betrachtet, durchaus gegeben. Des Weiteren würden mehr Mitglieder das
Kollegialprinzip erschweren und einen administrativen Mehraufwand nach sich ziehen.
Ein Blick auf die Geschichte zeige, dass eine Erhöhung der Anzahl Bundesräte bis dato
nicht mehrheitsfähig sei: 1900 und 1942 scheiterten Volksinitiativen mit diesem
Vorschlag und die Idee hatte auch im Rahmen der 2001 lancierten Staatsleitungsreform
Schiffbruch erlitten. Erst 2013 waren zwei entsprechende Standesinitiativen aus dem
Kanton Tessin im Parlament gescheitert. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.2016
MARC BÜHLMANN

Auch der neuerliche Versuch einer Aufstockung des Bundesrates nahm letztlich ein
abruptes Ende. Nach einer längeren Debatte entschied sich der Nationalrat für
Nichteintreten und versenkte damit das Anliegen, mit welchem vor allem auch eine
bessere Vertretung der Sprachregionen angestrebt werden sollte. Eben diese
sprachliche Repräsentation war Gegenstand der meisten Voten, die für ein Eintreten
plädierten. Marco Romano (cvp, TI) wies etwa darauf hin, dass nach dem Rücktritt von
Flavio Cotti, am 30. April 1999, die italienische Amtssprache seit fast einer Generation

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2016
MARC BÜHLMANN
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nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Diesem gewichtigen Argument standen
freilich zahlreiche Gegenpositionen gegenüber: Die effizientere Funktion der
Kollegialbehörde mit sieben statt neun Mitgliedern; die Angst vor einem Staatsausbau,
der mit hohen Mehrkosten verbunden wäre; die ablehnende Haltung der meisten
Parteien und Kantone, welche in der Vernehmlassung zum Entwurf immer deutlicher
werde und insbesondere die ablehnende Haltung der aktuellen Regierungsmitglieder
selber wogen letztlich schwerer. Auch der von den Grünen eingebrachte Aspekt, dass
mit einer grösseren Zahl der Exekutivmitglieder zugleich die Vertretung von Frauen
adäquater würde, verfing nicht. Eine relativ knappe Mehrheit von 97 zu 88 Stimmen
(keine Enthaltung) folgte diesbezüglich wohl auch dem Einwurf von Bundesrätin
Sommaruga, dass adäquate Repräsentation letztlich vom Willen der Wahlgremien
abhängig sei und nicht institutionell abgesichert werden müsse. Gegen Eintreten waren
die fast geschlossene SVP-Fraktion – einzig die beiden Tessiner Lega-Mitglieder
Roberta Pantani und Lorenzo Quadri sprachen sich für Eintreten aus –, ein Grossteil
der FDP-Fraktion (22 von 27 Stimmen) und die Hälfte der CVP-Fraktion. Die Stimmen
der geschlossenen Fraktionen der GP, der SP, der GLP und der BDP reichten also nicht,
um das Geschäft überhaupt zu beraten. Die Forderung nach einer Aufstockung des
Bundesrates wird damit wohl wieder eine Weile von der Bildfläche verschwinden –
nicht aber die Diskussionen um die adäquate Vertretung von Minderheiten in der
Exekutive. 16

Regierungspolitik

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr auf der Basis einer Evaluation der Anhörungs- und
Vernehmlassungspraxis bereits drei Postulate überwiesen hatte, wollte die SVP-
Fraktion mit einer Motion den Anliegen noch weiteren Nachdruck verleihen. Die
Evaluation hatte drei Hauptkritiken zu Tage gefördert: zu wenig Transparenz bei der
Kommunikation der Vernehmlassungsresultate, eine nicht nachvollziehbare
Unterscheidung zwischen Vernehmlassung und Anhörung sowie die zu häufigen
Anhörungskonferenzen mit zu kurzen Fristen und willkürlicher Auswahl der Teilnehmer.
Neben diesen drei in den GPK-Postulaten verpackten Punkten zur Verbesserung dieser
Situation wollte die SVP zusätzlich noch die Kompetenzen der Bundeskanzlei, die mit
der Koordination von Vernehmlassungen betraut ist, klären. Der Nationalrat
unterstützte mit Ausnahme der SP- und der FDP-Liberale-Fraktion den Vorstoss mit 117
zu 73 und überwies ihn an die kleine Kammer, wo die Motion im Berichtjahr noch nicht
diskutiert wurde. 17

MOTION
DATUM: 19.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 vom Nationalrat angenommene Motion der SVP-Fraktion war mit der Botschaft
zur Revision des Vernehmlassungsgesetzes hinfällig geworden. Die vom SVP-Vorstoss
geforderten Punkte, die auf den Empfehlungen der GPK-NR zur Anhörungs- und
Vernehmlassungspraxis beruhten, waren in das revidierte Gesetz eingeflossen. Der
Ständerat lehnte die Motion entsprechend ab. 18

MOTION
DATUM: 03.03.2014
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Im Frühjahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine neue Informationspolitik der
Verwaltung in die Vernehmlassung. Unter dem Titel Öffentlichkeitsprinzip sollen die
Bürger grundsätzlich ein Recht auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten und
Informationen dazu verlangen dürfen. Allerdings soll dieses Recht nicht
uneingeschränkt gelten. So kann es eingeschränkt werden, wenn durch die Transparenz
die freie Willensbildung einer Behörde, die innere oder äussere Sicherheit des Landes
oder weitere Interessen auf dem Spiel stehen. So würden etwa Stellungnahmen von
Bundesämtern vor Bundesratsentscheiden erst nach dem Entscheid zugänglich, und die
Stellungnahmen der Bundesräte zu diesen Geschäften weiterhin geheim bleiben. (Zu
den Motionen aus den Vorjahren siehe hier.) 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.04.2000
HANS HIRTER
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Der Bundesrat nahm im Frühjahr von den Vernehmlassungsantworten auf sein Projekt
für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung Kenntnis und
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage. Kritik hatten
insbesondere die kommerziell tätigen Bundesbetriebe (Post, SBB etc.) angemeldet, die
davon wirtschaftliche Nachteile gegenüber ihren privaten Konkurrenten befürchten. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2001
HANS HIRTER

Die Bundesverwaltung nimmt, namentlich in den Bereichen Verkehr und Energie, eine
Reihe von Kontrollaufgaben bezüglich Sicherheit von Anlagen und Produkten wahr
(z.B. bei Seilbahnen). Der Bundesrat präsentierte Ende Jahr einen Gesetzesvorentwurf,
welcher die konkreten Sicherheitsüberprüfungen weitgehend den Produzenten (für
Produkte mit geringem Sicherheitsrisiko wie etwa elektrische Geräte) resp.
unabhängigen privaten oder öffentlichen Institutionen (bei Anlagen und Produkten mit
höherem Risiko wie Motorfahrzeuge oder Seilbahnen) überlassen möchte. Eine neu zu
schaffende eidgenössische Sicherheitsagentur würde die Organisation und
Durchführung dieser Kontrollen überwachen. Zudem wäre sie zuständig für die
Kontrolle der Sicherheit der als hoch riskant eingestuften Kernkraftwerke,
Erdölleitungen und Staudämme. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2001
HANS HIRTER

Der im Vorjahr vorgelegte Plan des UVEK für die Schaffung einer eidgenössischen
Sicherheitsagentur löste in der Vernehmlassung ein vorwiegend negatives Echo aus. Er
wurde von den Kritikern als überflüssig, zu kompliziert und zu zentralistisch beurteilt.
Bundesrat Leuenberger gab deshalb bekannt, dass das UVEK eine abgespeckte Vorlage
ausarbeiten werde, welche insbesondere auf die von den Kantonen abgelehnte
Zentralisierung der Motorfahrzeugkontrollen verzichtet. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.07.2002
HANS HIRTER

Die Bundeskanzlei gab im Dezember einen Vorentwurf für eine Neugestaltung der
Regeln über die Einsetzung, Wahl und Arbeit der ausserparlamentarischen
Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen) in die Vernehmlassung. Im
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) soll die Pflicht verankert
werden, diese Kommissionen periodisch auf ihre Notwendigkeit, Aufgaben und
Zusammensetzung hin zu überprüfen. Oberstes Ziel der Reform ist eine Straffung des
Kommissionswesens und eine verbesserte Transparenz. Der Nationalrat lehnte eine
Motion Mörgeli (svp, ZH) (Mo. 05.3515) ab, welche eine jährliche Überprüfung dieser
Kommissionen verlangt hatte. Bereits im Frühjahr hatte der Bundesrat bekannt
gegeben, dass aufgrund einer ersten Sichtung auf rund jede Dritte der insgesamt 230
Expertenkommissionen verzichtet werden könnte. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2006
HANS HIRTER

Die erst kürzlich umgesetzte Revision des Vernehmlassungsverfahrens habe sich gut
eingespielt und insgesamt bewährt, weshalb das Postulat Hausammann abzulehnen sei,
begründete Walter Thurnherr die Position des Bundesrates in der Sommersession 2017
im Nationalrat. Markus Hausammann (svp, TG) fordert eine weitere Vereinfachung des
Vernehmlassungsverfahrens, indem die wichtigsten Dokumente, insbesondere der
Antwortbogen, vereinheitlicht und elektronisch verfügbar gemacht würden. Der
administrative Aufwand für die Beantwortung einer Vernehmlassung sei nach wie vor
immens. Man müsse sich mit unterschiedlichen Grundlagen (geltendes Recht,
vorgeschlagene Gesetzesänderungen, Erläuterungen zum Gesetzesentwurf,
Antwortformular) herumschlagen, die zudem in jedem Departement unterschiedlich
gestaltet und an unterschiedlichen Orten abrufbar seien. In einigen Ämtern müsse die
Antwort elektronisch, in anderen auf vorgedruckten Formularen postalisch eingereicht
werden. Dass das Anliegen nicht aus der Luft gegriffen sei und im Gegensatz zur
Antwort des Bundesrates noch vieles im Argen liege, zeige der Umstand, dass praktisch
die ganze SPK-NR seinen Vorstoss mit unterzeichnet habe – so der Thurgauer weiter.
Sein Anliegen wurde denn auch vom Nationalrat mit grosser Mehrheit unterstützt: 162
Stimmen überwogen die zwölf Gegenstimmen, die aus der FDP- (10) und der CVP-
Fraktion (2) stammten (0 Enthaltungen), bei weitem. 24

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Personal

Im Frühjahr gab der Bundesrat den Vorentwurf für ein neues Bundespersonalgesetz
(BPG), welches das alte Beamtengesetz ablösen soll, in die Vernehmlassung. Als
wichtigste Neuerung ist die Aufhebung des Beamtenstatus vorgesehen. Die
Beschäftigten des Bundes würden in Zukunft nicht mehr auf vier Jahre gewählt,
sondern mit einem kündbaren öffentlich-rechtlichen Anstellungsvertrag eingestellt, der
sich weitgehend am Obligationenrecht (OR) orientiert. Gegenüber dem OR bietet das
BPG eine bessere Arbeitsplatzsicherheit durch längere Kündigungsfristen (3 Monate in
den ersten 5 Jahren, dann 4 und ab dem 11. Jahr 6 Monate) und einen ausgebauten
Kündigungsschutz, indem in jedem Fall die Begründung für eine Auflösung des
Anstellungsverhältnisses schriftlich mitgeteilt werden muss, und der Entscheid
angefochten werden kann. Wenn der Bund bei Entlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen keine vergleichbare Stelle anbieten kann, muss er gemäss dem Vorentwurf
eine Abgangsentschädigung anbieten. Dasselbe gilt auch bei der Entlassung von
langjährigen Mitarbeitern und von solchen, für deren Beruf ausserhalb der
Bundesverwaltung keine Nachfrage besteht. Für die Post und die SBB schreibt das neue
Gesetz zwingend den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags mit den
Angestelltenorganisationen vor. In Lohnfragen blieb der Entwurf relativ offen und würde
dem Bundesrat damit mehr Flexibilität geben als das geltende Gesetz. Durch den
Verzicht auf die bisherigen starren Gehaltsstufen und auf die Festsetzung von Minimal-
und Maximallöhnen hätte er die Möglichkeit, Leistungslöhne einzuführen und
Anpassungen an die Arbeitsmarktlage vorzunehmen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.1998
HANS HIRTER

Die Gewerkschaften des Bundespersonals äusserten heftige Kritik am Vorentwurf des
neuen Gesetzes. Mit der Unabwendbarkeit der Abschaffung des Beamtenstatus –
welche in zahlreichen Kantonen und Gemeinden bereits erfolgt ist – hatten sie sich
zwar abgefunden. Die Möglichkeit, Anstellungsverhältnisse aus betrieblichen und
wirtschaftlichen Gründen aufzulösen, lehnten sie jedoch ab. Überhaupt nicht
einverstanden waren sie mit dem Vorschlag, wichtige Kompetenzen namentlich bei der
Lohnpolitik an die einzelnen Arbeitgeber wie SBB und Post abzutreten. Lohneckdaten,
Teuerungsausgleich, national einheitliche Lohnhöhen sowie Höchstarbeitszeiten sollten
ihrer Ansicht nach weiterhin durch den Bundesrat festgelegt werden. Der SGB und die
SP schlossen sich dieser Kritik an. Für die SVP hingegen enthielt das bundesrätliche
Projekt immer noch zu viele einengende Vorschriften. Unterstützung fand die
Regierung bei der CVP und der FDP, wobei letztere allerdings ebenfalls Kritik am
Ausmass der Kompetenzendelegation an die einzelnen Bundesbetriebe anmeldete. Für
die Wirtschaftsverbände war die Reform zu zaghaft ausgefallen. Sie forderten, dass für
die Bundesangestellten wie für alle anderen Beschäftigen das private Anstellungsrecht
gemäss Obligationenrecht zur Anwendung kommen soll. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.09.1998
HANS HIRTER

Im Herbst gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Teilrevision des Personalgesetzes
in die Vernehmlassung. Hauptelement ist eine Angleichung des Kündigungsrechts an die
Verhältnisse in der Privatwirtschaft. Neu sollen die Kündigungsfristen den
Minimalvorschriften des Obligationenrechts entsprechen, d.h. einen Monat im ersten
Dienstjahr, zwei Monate vom zweiten bis zum neunten Dienstjahr und drei Monate vom
zehnten Jahr an betragen. Dies würde für das Personal eine massive Verschlechterung
gegenüber heute bedeuten, wo bis zum fünften Dienstjahr drei Monate, vom sechsten
bis zum zehnten vier und ab dem elften Dienstjahr sechs Monate gelten. Der Bund als
Arbeitgeber soll ausserdem wesentlich mehr Kündigungsgründe geltend machen
können. Die Beschwerdemöglichkeiten mit ihren aufschiebenden Wirkungen und die
Weiterbeschäftigungsgarantie bei ungerechtfertigter Kündigung sollen zudem
eingeschränkt werden. Die Personalverbände reagierten mit Empörung auf diese
Liberalisierungspläne von Bundesrat Merz. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2008
HANS HIRTER

Der im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für eine Teilrevision des
Personalgesetzes fand nur bei der FDP Unterstützung. Für die Linke und die
Personalverbände ging er zu weit, für die SVP wich er immer noch zu sehr von den
Verhältnissen in der Privatwirtschaft ab. Als Konsequenz daraus stufte das EFD das
Geschäft nicht mehr als prioritär ein. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2009
HANS HIRTER
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Mit der 2008 in die Vernehmlassung geschickten Revision des Bundespersonalgesetzes
sollte eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse der Bundesangestellten anvisiert
werden. Aufgrund der Kritik der Personalverbände insbesondere am Abbau des
Kündigungsschutzes und aufgrund der Empfehlung der GPK des Nationalrats vom
Oktober 2009 beschloss der Bundesrat, die Revision auf Eis zu legen. Zuerst sollte die
Personalstrategie 2011-2015 ausgearbeitet werden. Diese legte die Regierung im
Dezember des Berichtsjahrs vor. Mit klaren Pflichtenheften, Leistungslöhnen und
Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben soll das
Bundespersonal leistungsfähiger und am Arbeitsmarkt optimaler positioniert werden. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Um die Justizreform zu beschleunigen und auch den Verfassungstext zu konkretisieren,
liess Bundesrat Koller von einer Expertenkommission einen Gesetzesvorentwurf
ausarbeiten; dieser ging im Herbst in die Vernehmlassung. Er sieht vor, das ein
dreiköpfiges Richtergremium der zuständigen Abteilung eine Vorprüfung durchführt.
Nicht zugelassen werden sollen offensichtlich unbegründete Beschwerden, sowie Fälle,
bei denen der angefochtene Entscheid mit der unbestrittenen Bundesgerichtspraxis
übereinstimmt, und Fälle mit „querulatorischer“ Prozessführung. Die Streitwertgrenze
für vermögensrechtliche Zivilklagen, welche nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind,
soll zudem von CHF 8'000 auf CHF 20'000 erhöht werden. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.10.1997
HANS HIRTER

Als Vorgriff auf die mit der Verfassungsrevision angestrebte Entlastung des
Bundesgerichts hatte Bundesrat Koller im Herbst des Vorjahres einen Vorentwurf für
ein Ausführungsgesetz in die Vernehmlassung gegeben. Während sich die bürgerlichen
Regierungsparteien weitgehend mit dem Vorschlag einverstanden erklärten, lehnten
der Mieterverband und die Gewerkschaften die vorgesehenen Zugangsbeschränkungen
rundweg ab. 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.11.1998
HANS HIRTER

Im Juli gab der Bundesrat seinen Vorschlag für die Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft in die Vernehmlassung. Die bisherige Zweispurigkeit
(administrative Aufsicht durch das EJPD, fachliche durch das Bundesstrafgericht) soll
aufgehoben und die Kontrolle zur Gänze dem EJPD übertragen werden. Die mit den
Vorarbeiten beauftragte Expertengruppe hatte im Vorentwurf zusätzliche
Bestimmungen aufgenommen, um die Gefahr einer Einflussnahme der Regierung oder
des Justizministers auf die Verfahren der Bundesanwaltschaft zu minimieren. Zudem
überwies der Ständerat die vom Nationalrat im Vorjahr gutgeheissene Motion Hofmann
(sp, AG) (04.3411) für eine Überprüfung der Aufsichtsstruktur der Bundesanwaltschaft
ebenfalls. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.2005
HANS HIRTER

Kurz nach der Publikation des Berichts der GPK-NR über den Abgang von Roschacher
gab der Bundesrat einen neuen Vorschlag zur Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft in die Vernehmlassung. Er schlug darin vor, wieder zum Zustand
der bis zum Jahr 2002 geherrscht hatte, zurück zu kehren und den Bundesrat zum
alleinigen Aufsichtsorgan über die Bundesanwaltschaft zu machen. Er vertrat dabei die
Auffassung, dass sich die Aufteilung der Aufsicht zwischen dem Bundesstrafgericht für
fachliche und dem EJPD für administrative Belange nicht bewährt habe. Er rückte aber
auch von seinem 2005 in die Vernehmlassung gegebenen Vorhaben ab, die Kontrolle
vollständig dem EJPD zu übertragen. Wie bereits damals sprach sich auch jetzt eine
Mehrheit der Parteien gegen die Absicht des Bundesrates aus und wünschte eine von
der Exekutive unabhängige Stellung der Bundesanwaltschaft. Diese Unabhängigkeit
könnte beispielsweise durch die Unterstellung unter einen Justizrat, der sich aus
Personen aus dem Parlament, der Justiz und der Verwaltung zusammensetzt, garantiert
werden. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.12.2007
HANS HIRTER
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Mit ihrer Motion für eine Revision des Bundesgerichtsgesetzes rannte die RK-NR beim
Bundesrat offene Türen ein. Die Motion verlangt vom Bundesrat einen Vorschlag für
eine Gesetzesänderung, in der die „Falschbelastung“ des Bundesgerichtes angegangen
wird. Mit anderen Worten solle das BGer von unbedeutenden Fällen entlastet werden,
in denen kaum zur Verbesserung des Rechtsschutzes beigetragen werde. 
Hauptgrund des Bundesrates, die Annahme der Motion zu empfehlen, war der Umstand,
dass er bereits an der Umsetzung einer solchen Revision arbeitete. In der Tat war das
im Jahr 2007 in Kraft getretene Bundesgerichtsgesetz aufgrund eines Postulats
evaluiert worden. Der Evaluationsbericht aus dem Jahre 2013 hatte eine Optimierung
des Gesetzes empfohlen, worauf der Bundesrat einen Vorentwurf ausgearbeitet hatte,
der zwischen 2015 und 2016 in die Vernehmlassung gegangen war. 
In der Ratsdebatte wies Bundesrätin Sommaruga darauf hin, dass die Regierung von den
Ergebnissen der Anhörung erst kürzlich Kenntnis genommen und – wie sie das immer
tue – nun das zuständige Departement beauftragt habe, eine Botschaft auszuarbeiten.
Eine Minderheit der RK-NR hatte sich am Umstand gestossen, dass mit dieser
Kommissionsmotion der übliche Weg verlassen werde. Man könne den Bundesrat nicht
zwingen, eine Revision anzugehen, ohne dass er vorher die Resultate der
Vernehmlassung abwarte. In der Tat war ein Grund für die Einreichung der Motion
gewesen, dass das Verfahren zu lange dauere und man das Bundesgericht rascher
entlasten wolle. Da jedoch in der Zwischenzeit die Ergebnisse der Vernehmlassung
vorlagen, zog die Minderheit ihren Antrag zur Ablehnung der Motion zurück und der
Vorstoss wurde stillschweigend an die kleine Kammer weitergeleitet. 34

MOTION
DATUM: 12.09.2017
MARC BÜHLMANN

Die RK-SR hatte sich einstimmig für die Annahme der Motion ihrer
Schwesterkommission (RK-NR) für eine Revision des Bundesgerichtsgesetzes
ausgesprochen. Zwar hatte die Kommission zur Kenntnis genommen, dass der
Bundesrat bereits daran war, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Um die
Kommission des Nationalrates aber nicht zu desavouieren und um die Dringlichkeit des
Anliegens zu unterstreichen, hatte sie ihrem Rat die Annahme der Vorlage empfohlen.
Man habe hier – wie Robert Cramer (gp, GE) erklärte – also eigentlich nichts anderes
gemacht, als den Bundesrat zu bitten, dass er das Recht des Parlaments auf
Legiferieren berücksichtige, was dieser natürlich auch machen werde. Die Motion
wurde vom Ständerat in der Frühjahrssession 2018 entsprechend diskussionslos – auch
Bundesrätin Sommaruga verzichtete auf das Wort – angenommen. 35

MOTION
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Der Ende Juni in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für eine Totalrevision der
Bundesverfassung enthielt mehrere Vorschläge zur Neugestaltung der Volksrechte. Mit
der Begründung der angewachsenen Zahl der Stimmberechtigten sieht er eine
Verdoppelung der Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum vor. Ins Spiel
gebracht wurden aber auch neue Formen der Volksrechte. Die Gesetzesinitiative wird
zwar abgelehnt, jedoch soll eine als Anregung formulierte allgemeine Volksinitiative
eingeführt werden, bei der das Parlament über den genauen Text und die Rechtsform
entscheidet. Der Entwurf spricht sich auch gegen das konstruktive Referendum aus.
Hingegen soll das Parlament ausdrücklich die Möglichkeit haben, bei einer
Volksabstimmung zwei Varianten zu präsentieren. Um bestimmte, nicht dem
Referendum unterstehende, aber hochpolitische Parlamentsbeschlüsse vor das Volk
bringen zu können, soll eine Verwaltungsreferendum eingeführt werden. Auf Verlangen
eines Drittels der Mitglieder beider Parlamentskammern würden damit
Ausgabenbeschlüsse (z.B. Rüstungskäufe) oder Bewilligungen (z.B. für Kernkraftwerke)
dem fakultativen Referendum unterstellt. Vermehrt sollen zudem auch internationale
Verträge dem Referendum unterstellt werden, wobei dann allerdings gegen die
gesetzgeberische Umsetzung dieser Verträge das Referendum nicht mehr eingesetzt
werden könnte. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.1995
HANS HIRTER

Kritisch zu den Vorschlägen des Verfassungsentwurfs äusserte sich vor allem die SP.
Ihre Exponenten lehnten eine Verdoppelung der Unterschriftenzahlen strikt ab und
konterten mit einer Serie von auf Bundesebene neu einzuführenden Volksrechten.
Dazu gehören altbekannte Vorschläge wie die Gesetzesinitiative, aber auch
Neukreationen wie die Volksmotion (analog zur parlamentarischen Motion), die Euro-
Volksinitiative (diese soll den Bundesrat via Volksabstimmung auf die Vertretung einer
bestimmten Politik im Rahmen von internationalen Organisationen verpflichten) oder

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 09.11.1995
HANS HIRTER
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die Express-Initiative (die innerhalb eines Jahres dem Volk zur Abstimmung vorgelegt
werden muss). 37

Gegen Jahresende gab der Bundesrat einen Gesetzesvorentwurf für die Umsetzung der
2003 in die Verfassung aufgenommenen Allgemeinen Volksinitiative in die
Vernehmlassung. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2004
HANS HIRTER

Der Ende 2004 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für die legislative
Umsetzung der allgemeinen Volksinitiative stiess auf wenig Verständnis. Er sei viel zu
kompliziert, ja sogar unverständlich. Dies hat seinen Grund vor allem in den vielen
Kombinationen und Konstellationen der Entscheidfindung, die bei diesem neuen
Volksrecht auftreten können. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.07.2005
HANS HIRTER

Die Umsetzung der 2003 in die Verfassung aufgenommenen allgemeinen Volksinitiative
ist gescheitert. Als Zweitrat beschloss auch der Ständerat Nichteintreten auf den
Vorschlag des Bundesrats. Die SPKdes Nationalrats gab in der Folge den Vorschlag zur
Aufhebung des Verfassungsartikels über diese allgemeine Volksinitiative in die
Vernehmlassung (06.458). 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.11.2007
HANS HIRTER

Ende November verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Die Änderungen betrafen insbesondere
die Organisation der Nationalratswahlen, die aufgrund der wachsenden Zahl von Listen
und Kandidaturen mit zunehmendem Organisationsaufwand einhergehen. Neu sollen,
um die Funktionstüchtigkeit des Wahlverfahrens sicher zu stellen, unzulässige
Doppelkandidaturen auch nachträglich noch gestrichen werden können. Weiter soll der
Anmeldeschluss für Kandidaturen schweizweit auf den Monat August gelegt werden und
das Wahlmaterial möglichst in jedem Kanton in der viertletzten Woche vor den Wahlen
an die Wahlberechtigten gelangen. Die Panaschierstatistik, die in den letzten Jahren auf
immer grösseres Interesse gestossen war, soll zudem neu von Gesetzes wegen erhoben
werden. Volksabstimmungen waren vom fünften hauptsächlichen Revisionspunkt
betroffen: Nachzählungen von eidgenössischen Urnengängen sollen nur dann
durchgeführt werden, wenn Unregelmässigkeiten glaubhaft gemacht werden können.
Auf einer zu schaffenden Gesetzesgrundlage sollen dabei Stimmberechtigte als
Beobachter von Urnengängen fungieren. Drei weitere, ursprünglich geplante
Änderungen – eine Differenzierung der Sammelfristen zu Volksbegehren, mit denen
Sammelfrist und Einholen der Stimmrechtsbescheinigungen getrennt worden wären,
die gehashte AHV-Nummer aller Nationalratskandidaten zwecks Vermeidung von
Doppelkandidaturen über Kantonsgrenzen hinweg und die Streichung der Berufsangabe
der Kandidierenden für den Nationalrat – waren in der zwischen März und Juni
durchgeführten Vernehmlassung auf Kritik gestossen und deshalb aus dem Entwurf
gestrichen worden. Die Räte werden erst 2014 über die Botschaft befinden. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2013
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
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Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 42

Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die SPK des Nationalrats publizierte einen Vorschlag zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Gross (sp, ZH) für fairere Abstimmungskampagnen,
welcher der Rat 2005 Folge gegeben hatte. Eine Subkommission der SPK hatte dabei
verschiedene Möglichkeiten untersucht. Die Verhandlungen mit der SBB über die
Möglichkeit, in den grossen Bahnhöfen Gratisplakatierflächen anzubieten, brachten
einige konkrete Resultate. So wird in Zukunft ein Plakat mit dem Parolenspiegel der
nationalen Parteien gratis in grossen SBB-Bahnhöfen ausgehängt werden. Die für die
Meinungsbildung als viel wichtiger eingestuften elektronischen Medien waren hingegen
zu keinen Konzessionen bereit. Die Radio- und Fernsehanstalt SRG lehnte es ab, den
Parteien freiwillig Sendezeit für die Gratisausstrahlung von politischer Werbung
einzuräumen. Ihrer Ansicht nach sind die bestehenden redaktionellen politischen
Sendegefässe zur Meinungsbildung durchaus ausreichend. Trotzdem verfolgte die SPK-
NR diese Idee der Gratiswerbespots für Parteien weiter und arbeitete Grundlagen für
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eine gesetzliche Verpflichtung der SRG aus. In der im Spätherbst 2007 durchgeführten
Vernehmlassung äusserten sich SP und CVP positiv, die FDP skeptisch und die SVP
ablehnend; negativ fielen auch die Rückmeldungen der meisten Interessenverbände
aus. Die Kritiker bemängelten insbesondere, dass mit diesen kurzen Werbespots der
Parteien die Aussagen noch plakativer und die Diskussion noch oberflächlicher würde.
Im Mai des Berichtsjahres stellte sich die SPK mit 14 zu 8 Stimmen hinter den Antrag,
den Parteien mit Fraktionsstatus und den Initiativ- und Referendumskomitees im
Fernsehen und im Radio während den Kampagnen gratis Werbezeit einzuräumen. Damit
soll das zum Teil erhebliche Ungleichgewicht bei der bezahlten Abstimmungswerbung
für bestimmte Anliegen ausgeglichen werden. Es soll auch vermieden werden, dass bei
Themen, bei denen sich weder Parteien noch breit abgestützte Interessenverbände
finanziell engagieren wollen, kaum Werbung für einen Parlamentsbeschluss gemacht
wird. Dass dies geschehen kann, hatte sich beispielsweise bei der Volksabstimmung
über die neue Bundesverfassung im Jahr 1999 gezeigt, als die Befürworter keine Mittel
für Inserate oder Plakate einsetzen wollten und damit Kleinstparteien und
intransparente kleine Gruppen einen unangemessenen Einfluss nehmen konnten.
Formal soll auf Gesetzesstufe (Radio- und Fernsehgesetz resp. Gesetz über die
politischen Rechte) der Grundsatz der Gratiswerbung für politische Anliegen eingeführt
und die dazu berechtigten Parteien und Gruppierungen bezeichnet werden; die
konkreten Ausführungsdetails sollen anschliessend in einer speziellen Verordnung der
Bundesversammlung geregelt werden.

Der Bundesrat sah in seiner ausführlichen Stellungnahme Schwachpunkte sowohl beim
Grundsatz als auch bei der konkreten Umsetzung der vorgeschlagenen Neuerung. Da
diese zudem einen massiven Eingriff in die Programmfreiheit der Radio- und
Fernsehveranstalter bedeuten würde, beantragte er Rückweisung. Im Nationalrat
hatten die Vorschläge der SPK keine Chance: er entschied sich gegen die Stimmen der
SP und der Grünen für Nichteintreten. 44
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